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Beratungsgegenstand 

 

Fortschreibung der Bedarfsplanung für Kindertageseinrichtungen für 0- bis 14-Jährige gem. 

BayKiBiG in Ingolstadt 

(Referent: Herr Engert 

 

Antrag: 

 

Kenntnisnahme der Bedarfsplanung Kindertagesbetreuungen gem. BayKiBiG in den Kategorien 

A) Kindertagesbetreuung für unter 3- Jährige 

B) Kindertagesbetreuung für 3- Jährige bis zur Einschulung 

C) Nachschulische Betreuung 

D) Integration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gez. 

 

Gabriel Engert 

Berufsmäßiger Stadtrat 



Finanzielle Auswirkungen: 

 

Entstehen Kosten:  ja   nein 

 

wenn ja, 

Einmalige Ausgaben 

      

Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt 

 

 

Jährliche Folgekosten 

      

 

  im VWH bei HSt:       

  im VMH bei HSt:       

Euro: 

      

      

Objektbezogene Einnahmen 

(Art und Höhe) 

      

  Deckungsvorschlag 

von HSt:       

von HSt:       

von HSt:       

Euro: 

      

      

      Zu erwartende Erträge 

(Art und Höhe) 

      

 Anmeldung zum Haushalt 20      Euro: 

      

 Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von       Euro für die 

Haushaltsstelle/n (mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen. 

 Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung) 

in Höhe von       Euro müssen zum Haushalt 20      wieder angemeldet 

werden. 

 Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt. 

 

 

 

Kurzvortrag: 

 

Das Amt für Kinder, Jugend und Familie hat in Kooperation mit den freien Trägern in der „Kita-

Steuerungsgruppe“ den bisherigen Ausbaustand festgestellt und den weiteren Bedarf an Plätzen in 

der Kindertagesbetreuung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben erörtert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A) Kindertagesbetreuung für unter 3- Jährige 

 

 

Der seit August 2013 bestehende Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem 2. 

Lebensjahr und unter bestimmten Voraussetzungen bereits ab dem 1. Lebensjahr (§ 24 SGB VIII) 

wurde von der Stadt Ingolstadt umgesetzt. 

Allen Eltern, die einen Betreuungsplatz suchten, konnte ein bedarfsgerechtes Angebot unterbreitet 

werden. 

 

Die Betreuungsquote von 31,7 % zum 01.10.2014 deckt somit den aktuellen Bedarf an 

Kindertagesbetreuung im Bereich der unter 3- Jährigen. 

 

 



 

 

 

 

2015 werden noch insgesamt 36 zusätzliche Krippenplätze in Betrieb gehen. Diese neuen Plätze 

und die wenigen noch freien Plätze in den bestehenden Kindertageseinrichtungen dürften den 

gestiegenen Bedarf an Betreuungsplätzen durch die hohen Geburtenzahlen 2013 und 2014 

vorerst decken.  

Das Amt für Kinder, Jugend und Familie wird die weitere Bedarfsentwicklung an 

Betreuungsplätzen im U3 – Bereich stark beobachten. Sollte sich über die bereits geplanten neuen 

Krippenplätze noch weiterhin Bedarf ergeben, so muss entsprechend reagiert werden. Ebenso 

muss die Bedarfsplanung in den kommenden Jahren im Bereich der 3- Jährigen bis zur 

Einschulung beobachtet werden.  

 

 

 

 

 



B) Kindertagesbetreuung für 3- Jährige bis zur Einschulung 

 

 

 

Der Bedarf an Kindergartenplätzen für das gesamte Stadtgebiet ist gedeckt. 

 

Die Überdeckungen in einigen Stadtbezirken über 100 % hinaus resultieren u.a. aus der 

Ansiedlung von Konzeptkindergärten (gesamtstädtischer Einzugsbereich) in diesen Stadtteilen und 

dem Verbleib von Kindern im Kindergarten über das 6. Lebensjahr hinaus bis zur Einschulung. 

Die Unterdeckungen können sich in einigen Stadtbezirken aus unterschiedlichen Gründen 

ergeben: 

- Teilweise gehen traditionell Kinder noch nicht mit 3 Jahren in den Kindergarten, sondern 

erst später bzw. besuchen wegen der Stadtrandlage einen Landkreiskindergarten 

Kleinräumig gesehen kann es auch zu temporären Engpässen kommen. Im Stadtbezirk Nordwest 

werden im Februar 2015 noch weitere 25 Kindergartenplätze neu in Betrieb gehen, damit künftig 

dort der lokale Bedarf gut gedeckt wird. 

 

Darüber hinaus stehen für Kinder mit besonderem Förderbedarf 72 Plätze in heilpädagogischen 

Tagesstätten und rund 100 Plätze in schulvorbereitenden Einrichtungen an Förderschulen in 

Ingolstadt zur Verfügung. 



Unter Berücksichtigung dieser Plätze ergibt sich eine Gesamtbetreuungsquote von knapp 106 % 

für Ingolstadt. Die Überdeckung resultiert aus Betreuungen von Gastkindern aus den Landkreisen 

und Kindern, die über das 6. Lebensjahr hinaus im Kindergarten bis zur Einschulung verweilen. 

 

C) Nachschulische Betreuung 

 

 

Der Anstieg der Betreuungsquote von 2013 auf 2014 ist überwiegend durch den starken Ausbau 

der Ganztagsklassen bedingt. 

Der Bedarf an Betreuungsplätzen außerhalb der Ganztagesklassen konnte bisher regional immer 

gut zum Beginn des neuen Schuljahres gedeckt werden. 

Eine Ausweitung der Plätze ist nach wie vor stark abhängig vom weiteren Ausbau der 

Ganztagesschule und mittelfristig nur schwer prognostizierbar. 

 

 

D) Integration 

 

Die Kindertageseinrichtungen in Ingolstadt können aktuell ausreichend Plätze für behinderte und 

von Behinderung bedrohte Kinder, für deren Förderung und Betreuung ein Integrationsplatz 

geeignet ist, zur Verfügung stellen. 

 

Zum 01.10.2014 wurden insgesamt 97 Kinder mit (drohender) Behi9nderung in integrativen 

Gruppen oder über Einzelintegration in Einrichtungen nach BayKiBiG betreut. 
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